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Die um Stellungnahme gebetene örtlich zuständige Polizeiinspektion 23 teilte jedoch auf 
Nachfrage mit, dass die Unfallsituation an der Kreuzung Deisenhofener Straße/ Raintaler 
Straße völlig unauffällig ist. In den letzten zwei Jahren ereignete sich kein Unfall mit 
Fußgängerbeteiligung, der im Zusammenhang mit dem Queren der Straße stand. 

Insoweit besteht – auch im Hinblick auf vergleichbare Örtlichkeiten im Stadtbezirk – derzeit 
kein Grund, der die Aufbringung einer Bodenmarkierung „30“ legitimieren würde.

2)   Rückbau des Straßenabschnitts auf eine Fahrspur  

Zum Wunsch des Rückbaus des Straßenabschnitts teilt das Baureferat mit Schreiben vom 
13.12.2021 Nachstehendes mit. 

„Das Baureferat wurde mit Beschluss des Referates für Stadtplanung und Bauordnung vom 
15.02.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03073) vom Stadtrat u.a. beauftragt, den Umbau 
des Straßenraums ‘Deisenhofener Straße‘ zu veranlassen. Das Baureferat hat daraufhin die 
Planung aufgenommen.

Aufgrund eines ausstehenden Beschlusses des Mobilitätsreferats für die Tegernseer 
Landstraße Nord bzgl. der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung, die direkte Auswirkungen 
auf die Planungen im Umfeld des Tegernseer Platzes haben, wurde die Projektplanung in 
Abstimmung mit dem Mobilitätsreferat jedoch vorerst zurückgestellt.

Erst nach der Behandlung dieses Beschlusses wird das Baureferat die Planung wieder 
aufnehmen. In diesem Zuge wird auch ein Rückbau der Fahrbahn der Deisenhofener Straße 
auf eine Fahrspur sowie eine radentscheidskonforme Radwegführung in Abstimmung mit dem 
Mobilitätsreferat geprüft. Der Bezirksausschuss wird dann im Zuge der weiteren Projekt-
planung satzungsgemäß beteiligt.“

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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